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Berufungsentscheidung

Der Unabhdangige Finanzsenat hat (iber die Berufung der Bw., gegen den Bescheid des FA be-
treffend Korperschaftsteuer 2001 entschieden:

Der Berufung wird Folge gegeben.

Der angefochtene Bescheid wird aufgehoben.

Entscheidungsgriinde

Vom Finanzamt wurde die Koérperschaftsteuer des Bw (der Verein ,,Bw") flir das Jahr 2001 mit
€ 6.659,01 festgesetzt. Die Abweichung von der Erklarung wurde vom Finanzamt damit
begriindet, dass Voraussetzung flir das Vorliegen abgabenrechtlich beglinstigter Zwecke
(Gemeinnitzigkeit) eines Vereines das Fehlen von Gewinnerzielungsabsicht sei. Gewinnabsicht
wiirde dann nicht vorliegen, wenn durch die Betétigung kein Uberschuss, sondern héchstens
Kostendeckung oder das Erzielen von Einnahmen von nicht véllig unbedeutender
GréBenordnung angestrebt werde. Da im Jahr 2000 ein Gewinn in Héhe von ATS 53.874,59,
sowie im Jahr 2001 ein Gewinn in Hohe von ATS 269.494,43 erzielt worden sei, seien somit

die Voraussetzungen fiir abgabenrechtliche Beglinstigungen nicht erfllt.

Gegen diesen Bescheid wurde von der Bw Berufung mit der Begriindung erhoben, dass von
der Bw in den Jahren 2000 und 2001 der Bestand einer aufgelésten Filmproduktion als auch
der X Gibernommen worden sei. Dies sei mit der Auflage erfolgt, den Bestand zu sortieren und
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aufzuarbeiten. Es flihre zwar Gewinnabsicht zum Verlust der Gemeinniitzigkeit, jedoch seien
Zufallsgewinne hierfiir nicht schadlich. Die Vereinsrichtlinien wiirden von einer im
Wesentlichen ausgeglichenen Gebarung sprechen. Schwankungen in einzelnen Jahren seien
hierflir unbeachtlich, insbesondere dann, wenn zB Ansparungen flir gréBere Projekte der
Folgejahre geplant seien. In diesem Fall kénnten Gewinne sogar bis zur Hhe eines
Jahresbudgets erzielt werden, ohne dass die Gemeinntzigkeit in Frage zu stellen sei. Die aus
den gegenstandlichen Jahren entstandenen Gebarungsiberschiisse seien mit daraus
entstehenden Kosten flir die Archivierung und Bearbeitung, die in den kommenden Jahren
verpflichtend auf den Verein zukommen wirden, zu verrechnen. Eine ausgewogene Gebarung
sei Uber die Projektlaufzeit jedenfalls zu erwarten. Das Finanzamt leite aus den
Zufallsgewinnen der Jahre 2000 und 2001 bereits den Verlust der abgabenrechtlichen

Beglinstigungen ab. Dies wiirde nicht den Vereinsrichtlinien (RZ 143) entsprechen.

Die Berufung wurde vom Finanzamt mit Berufungsvorentscheidung abgewiesen. Begriindend
fuhrte das Finanzamt im Wesentlichen aus, dass Voraussetzung fiir das Einrdumen von
Steuerbegiinstigungen sei, dass der Rechtstrdager nach Gesetz, Satzung, Stiftungsbrief oder
sonstiger Rechtsgrundlage und nach der tatsachlichen Geschaftsfiihrung ausschlieBlich und
unmittelbar der Férderung beglnstigter, hier gemeinnitziger Zwecke diene. Gemeinniitzig
seien solche Zwecke, durch deren Erflillung die Allgemeinheit geférdert werde. Dies sei nur
der Fall, wenn die Tatigkeit dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellen, sittlichem oder
materiellem Gebiet nitze. Eine unmittelbare Férderung der Kunst oder Kultur kénne bei der
Tatigkeit der Bw nicht gesehen werden, da sonst jedes Kino oder jede Videothek ebenfalls
gemeinnutzig ware. Auch diese wirden Filme sammeln und auch bei diesen Institutionen
muisse man fur die Benutzung der Filme bezahlen. Der von der Bw betriebene wirtschaftliche
Geschaftsbetrieb werde auch durch die Satzung nicht zum gemeinnitzigen Betrieb, nur weil er
in dieser als solcher bezeichnet werde. Die Tatsache, dass in zwei von drei Jahren der

Existenz des Vereins (steigende) Gewinne erzielt worden seien spreche jedenfalls dagegen.

Im Vorlageantrag tritt die Bw der Auffassung des Finanzamtes, wonach die Tatigkeit der Bw
mit jener eines Kinos oder einer Videothek vergleichbar sei, entschieden entgegen. Kinos und
Lichtspieltheater im weitesten Sinn hatten weder die Aufgabe noch die Méglichkeit, Filme zu
sammeln. Die Tatigkeit von Kinos beschranke sich bekanntermaBen auf das Anmieten von
Filmkopien und deren entgeltliche Vorfiihrung. Ganz im Gegensatz zur statutenmaBigen und
tatsachlichen Tatigkeit der Bw, deren Aufgabe insbesondere das Sammeln, Archivieren und
Konservieren von Werken der Filmkunst sei. Ein Vergleich mit der Tatigkeit eines
gewerblichen, mit Gewinnerzielungsabsicht betriebenen Kinos gehe somit ins Leere. Ebenso
sei der Vergleich mit einer Videothek nicht zuldssig. Die Bw wirde je nach Nutzer die

Spielfilme gratis oder zu Selbstkosten zur Verfligung stellen und daher sei eine
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Gewinnerzielungsabsicht nicht gegeben. Erganzend fiihrt die Bw noch aus, dass Bestande von
Institutionen, wie zB der ,X ™ ausschlieBlich mit der Auflage (ibergeben worden seien, dass
diese Bestande archiviert, aufgearbeitet, sortiert und nattirlich auch der Allgemeinheit
zuganglich gemacht werden miissten. Genau darin sei ja die Erflillung des gemeinniitzigen,
weil kulturellen Zweckes zu sehen. Diese Beurteilung wiirde auch zur Ganze der
diesbeziiglichen, langjahrigen Verwaltungsiibung entsprechen. Die in den Jahren 2000 und
2001 entstandenen Gewinne seien zur Ganze als Zufallsgewinne zu bezeichnen, die groBteils
durch den Zufluss von Zuwendungen der ,X * in den bezliglichen Jahren entstanden seien.
Diesen Zuwendungen stiinden ab Ende 2002 bereits entsprechende Aufwendungen
gegenlber, die Teil der Auflage fiir diese Zuwendungen an die Bw gewesen seien. Die ab dem
Ende des Jahres 2002 anlaufenden Kosten fiir die Verpflichtungen wiirden jedenfalls in
entsprechender Hohe anfallen, sodass von einer im Wesentlichen ausgeglichenen Gebarung
der Bw ausgegangen werden kdnne. Eine Gewinnerzielungsabsicht bzw tatsachliche
Gewinnerzielung kdnne somit nicht unterstellt werden, die Kriterien der §§ 34 ff BAO sowie
die Bestimmungen der Vereinsrichtlinien hinsichtlich des Vorliegens einer gemeinnttzigen

Tatigkeit seien somit vollinhaltlich erfiillt.

Uber die Berufung wurde erwogen:

Auszugehen ist von nachstehendem Sachverhalt:

Der Berufungswerber (Bw), ist der im Jahr 1999 gegriindeteVerein "BW" (BW.). Ordentliche
Mitglieder des Vereins sind ausschlieBlich die drei Vorstandsmitglieder A, B und C. Obmann
des Vereines ist A . Der Vorstand verfligt Gber jahrelange Erfahrung in der Filmbranche. Die

Statuten des Bw fiithren ua aus:

w8 2 Zweck

Der Verein, dessen Tatigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt die Férderung der
Erhaltung Audiovisueller Kulturglter. Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar
gemeinnutzige Zwecke im Sinne der BAO.

§ 3 Ideelle Mittel

Der Erlangung des Satzungszweckes dienen folgende ideellen Mittel:

a) Aufbau eines Archivs (Sammlung) von Bild- und tontragern (Film, Video, CD, Bildplatten
u.a.) aus den Bereichen der Wirtschaft, Industrie, Landwirtschaft, Tourismus, Politik,
Verwaltung, Werbung, Wissenschaft, Bildung, Kunst und Kultur, deren Nutzbarmachung zum
Zwecke der Forschung und Weiterbildung sowie den erleichterten Zugang fiir die Interessierte

Offentlichkeit, deren Wartung, Uberspielung, Katalogisierung
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b) Aufbau einer Bibliothek

c) Aufbau einer umfassenden Datenbank auch aus dem Internet abrufbar

d) Digitalisierung der Medien zur besseren Erhaltung sowie zum leichteren Zugriff

e) Aufbau eines aus dem Internet abrufbaren virtuellen Fimarchivs

f) Schaffung und Erhalt von benutzergerechten Raumlichkeiten fiir die Visionierung der
Medien

g) Abhaltung von Workshops, Retrospektiven, Vortragen von In- und Ausléndischen
Fachleuten, Beteiligung an Symposien und Fachveranstaltungen

h) Mitteilungen und Publikationen

i) Kooperation mit nationalen und internationalen Archiven, Instituten, Universitaten und
Institutionen

§ 4 Materielle Mittel

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:

a) Beitrittsgeblihren und Mitgliedsbeitrage

b) Spenden, Sammlungen

c) Subventionen

d) Benltzergebiihren

e) Eintrittsgeblihren bei Veranstaltungen

f) Unkostenbeitrage fiir Publikationen

§ 5 Mittelverwendung

Die Mittel des Vereines duirfen nur fur die in der Satzung angeflihrten Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder des Vereines dirfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als
Mitglieder keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereines erhalten. Bei Ausscheiden
aus dem Verein und bei Auflésung oder Aufhebung des Vereines diirfen die Vereinsmitglieder
nicht mehr als den eingezahlten Kapitalanteil und den gemeinen Wert ihrer Sacheinlagen
erhalten, der nach dem Wert der Leistung der Einlagen zu berechnen ist. Es darf keine Person
durch dem Verein zweckfremde Verwaltungsauslagen oder durch unverhaltnismaBig hohe
Vergutungen beguinstigt werden.

§ 6 Arten der Mitgliedschaft

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, auBerordentliche und
Ehrenmitglieder.

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.
AuBerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstatigkeit vor allem durch ahlung eines
erhdhten Mitgliedsbeitrages fordern. Ehrenmitglieder sind Personen, die hiezu wegen
besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden.

§ 7 Erwerb der Mitgliedschaft
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(1) Mitglieder des Vereins kdnnen alle physischen Personen, sowie juristische Personen
werden.

(2) Uber die Aufnahme von ordentlichen und auBerordentlichen Mitgliedern entscheidet der
Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Griinden verweigert werden.

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die

Generalversammlung.

(4) ...

§ 20 Auflésung des Vereines

(1) Die freiwillige Auflésung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen
auBerordentlichen Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen
glltigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Diese Generalversammlung hat auch — sofern Vereinsvermégen vorhanden ist — (iber die
Liquidation zu beschlieBen. Sie hat einen Liquidator zu berufen und einen Beschluss liber die
Verwendung des Vereinsvermdgens zu fassen.

(3) Bei Auflésung oder Aufhebung des Vereines oder bei Wegfall des bisherigen begiinstigten
Vereinszweckes ist das verbleibende Vereinsvermégen vom Empfanger flir gemeinniitzige,
mildtatige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 BAO zu verwenden...."

Die Griindung des Bw geht auf den Umstand zuriick, dass C als langjahriges
Vorstandsmitglied der Y nach dessen Aufldsung im Oktober 1996 die Bibliothek und samtliche
schriftliche Unterlagen ebendieser Gesellschaft tUibertragen bekommen hat. Desgleichen gab

es auch noch Restbestande an Filmen aus der eigenen Produktion, N, sowie Filme aus dem O.

Zweck des Vereines ist es, als Plattform zur Férderung und Erhaltung, Nutzung und
Zuganglichmachung historischen Filmmaterials insbesondere aus Wirtschaft, Bildung und
Kultur zu dienen. Dieses Filmmaterial wird vom Bw aufgearbeitet, archiviert, wissenschaftlich
dokumentiert und konserviert. Der Bw ist dabei gleichermaBen eine Statte der
wissenschaftlichen Auseinandersetzung als auch eine Servicestelle flir die Auftraggeber dieser

Filme.

Zur Erreichung dieses Zweckes werden vom Bw Firmen und Institutionen bei der Aufarbeitung
Ihrer Geschichte unterstitzt, indem er deren audiovisuelles Erbe nach archivarischen Regeln
bearbeitet und betreut. Die Dokumente werden dadurch einer mdglichen und neuerlichen
auch wissenschaftlichen Nutzung zugeftihrt und mit dem jeweiligen Begleitmaterial in eine
langfristige Sicherung Uberflihrt.

Potentielle Auftraggeber werden kontaktiert und preislich gestaffelte Servicepakete vorgestellt

und angeboten. Das Serviceangebot umfasst insbesondere die Bereiche
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Sammlungsevaluierung (Katalogisierung, Beschlagwortung und erste Hilfe), Feststellen des
Gesamtzustandes der Sammlung (Sicherungsprioritaten), kurzfristige ErhaltungsmafBnahmen
(ReinigungsmaBnahmen, Reformatting), langfristige Konservierung (zukiinftige Lagerung,

Umkopierung).

Zusétzlich werden die Medien der Offentlichkeit zuganglich gemacht, indem der Filmbestand
in der audiovisuellen Kommunikation tatigen Personen, sowie sonst Interessierten vor Ort zur
Ansicht (Recherche) zur Verfiigung gestellt wird. In erster Linie sind Studenten, Mitarbeiter in
Filmabteilungen, Forscher, Filmemacher und auch Filmproduzenten ,Kunden™ des Bw. Die

Nutzung der Datenbanken und Archive ist grundsatzlich jedermann mdglich.

In den ersten Jahren ab der Griindung ist die Vereinstatigkeit schleppend angelaufen. So
wurde im Jahr 2000 lediglich das gesamte schriftliche Archiv der &sterreichischen
filmwissenschaftlichen Gesellschaft, sowie die seit arrivierte Zeitschrift G vom Bw
tibernommen. Die Ubergabe des Archivs erfolgte mit der Zielsetzung, dass der Bw das
Material zuganglich machen sollte.

Dem Bw stand bzw steht ein Vereinslokal I zur Verfiigung. Diese ca 60 bis 70m2 groBe
Raumlichkeit wird dem Bw vom O unentgeltlich zur Verfiigung gestellt. Dort befinden sich die

gesammelten Filme des Bw und die ibernommene Bibliothek der X .

Die Filme stehen im Vereinslokal als VHS, DVD oder 16mm Filme zur Verfligung und kénnen
dort auch angeschaut werden. Eine Uberspielung bzw ein Verleih oder eine éffentliche
Vorflihrung sind in der Regel nicht méglich, da der Bw nicht im Besitz der entsprechenden
Rechte dafiir ist. Die Begutachtung der Filme kann nach telefonischer oder schriftlicher
Voranmeldung (keine fixen Bibliothekszeiten) erfolgen. Filmsichtungen und detaillierte
Datenbankrecherchen vor Ort unterliegen einer freiwilligen Spendenpflicht. Filme im DVD und
VHS Format kénnen grundsatzlich selbstédndig gesichtet werden. 16mm Filme werden zur
Schonung des Originalmaterials groBteils ebenfalls in Form einer Sichtungs-DVD zur
Verfligung gestellt. Fir die Sichtung eines 16mm Films, muss ein Nachweis Uiber die Kenntnis
im Umgang mit einem 16mm Schneidetisch erbracht werden. Ist kein derartiger Nachweis
vorhanden wird ein technischer Experte beigestellt, wodurch zusatzliche Kosten entstehen.
Aus organisatorischen und rechtlichen Griinden ist es nicht mdéglich, Filme aus dem Bestand
des Archivs zu entleihen. Filmrecherchen werden gegen Kostenersatz auch tibernommen.

Weiters sind Filmaufbewahrungen mdglich.

Beispielsweise wurde vom E fiir eine Serie tGber die 50er, 60er, 70er Jahre des letzten
Jahrhunderts in den einschlagigen Bestéanden des Bw recherchiert und die passenden Filme

angeschaut. Im Ergebnis wurde unter anderem der Film ,F." Uiberspielt und fiir die Produktion
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verwendet. In diesem einen Fall war ein Uberspielen moglich, da keine Rechte anderer

Personen an diesem Film bestehen.

Flr das Benutzen des Archivs werden von den Kunden Spenden gegeben bzw eine
Bearbeitungsgeblihr bezahlt. Die Hohe der Spenden/Bearbeitungsgebiihr betragt je Film/DVD
12 Euro, bzw je Ausgabe der Zeitschrift G 6 Euro, Studenten erhalten eine ErmaBigung. Die
Unterstlitzung des Bw erfolgt auch durch Sachleistungen, Sachspenden, Filmmaterial oder
Zeitschriften und finanzielle Spenden ohne Gegenleistung.

Das H hat dem Bw eine Webseite (i) finanziert. Auf dieser werden die Bestande des Bw

dargestellt und die Nutzungsmdglichkeiten und -bedingungen erlautert.

Der Bw erzielte im Jahr 2000 Einnahmen iHv ATS 55.819,49. Diese Einnahmen stammen vom
J. Der Betrag wurde einmalig im Jahr 2000 fir Erhaltung und Zuganglichmachung des

gleichzeitig Gibergebenen Filmbestandes durch den Bw ausgezahlt.

Im Jahr 2001 wurden Einnahmen iHv ATS 130.157,30 vom K, sowie iHv ATS 145.000,00 vom
O erzielt. Diese Einnahmen sind - vergleichbar mit denen im Jahr 2000 — die Gegenleistung
fur die Erhaltung des jeweiligen Archives, der Filme und der Zeitschriftenbestande, sowie fiir

Sicherstellung der Zuganglichmachung des Materials.

Ab dem Jahr 2003 wird vom Bw eine Fachkraft stundenweise beschaftigt. Diese hat mit einer
Systematisierung des Biiros begonnen und wickelt insbesondere die gesamte
Verwaltungstatigkeit des Bw ab. Weiters wurde von ihr die Datenbank des Bw entworfen und
deren Implementierung Uberwacht und genutzt. Gleichfalls erfolgt die laufende Anpassung
und Erweiterung der der Datenbank zugrunde liegenden Programme zB in Hinblick auf
erhdhte Benutzerfreundlichkeit. Sdmtliche Dokumente und Unterlagen des Bw wurden
elektronisch erfasst. Diese erfassten Dokumente und Unterlagen werden laufend gewartet
und auf Stand gehalten. Beispielsweise wurden Vorlagen flr Filmdosen und Videolabels, die
Temperatur- und RH Aufzeichnungen der Lager, die Eingangslisten, das Vereinsprofil und
diverse Fotos derart erfasst. Das DVD Lager wurde sortiert, beschriftet und Backups wurden
erstellt. Es wurde auch begonnen, eine Bibliothek aufzubauen. Der Aufbau wird weiter
vorangetrieben. Ein Hauptteil der Arbeit der Fachkraft lag und liegt in der Archivarbeit. Dabei
wurden neben dem Aufbau der Infrastruktur des Archivs (Regaleinteilungen und —
beschriftungen, Archivdosenauswahl, Filmrestaurierung und —konservierung und der
Herstellung von Sicherungskopien der Filme ua auch groBe Teile des Filmmaterials in die
Datenbank tibernommen und séamtliche Filme in die Eingangsliste aufgenommen und mit

Nummern versehen.
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Abgesehen von den Jahren 2000 und 2001 wurden vom Bw keine nennenswerten Einnahmen
erzielt.

Der Sachverhalt ergibt sich aus den dem UFS vorliegenden Statuten, M, den
Einnahmen/Ausgaben Rechnungen sowie dem glaubwiirdigen Vorbringen der Vertreter des
Bw.

Rechtlich folgt daraus:

Beglinstigungen, die bei Betatigung flir gemeinniitzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke auf
abgabenrechtlichem Gebiet gewahrt werden, sind gem § 34 BAO an die Voraussetzung
geknlipft, dass der Rechtstréger nach Gesetz, Satzung, Stiftungsbrief oder seiner sonstigen
Rechtsgrundlage und nach der tatsachlichen Geschaftsfiihrung ausschlieBlich und unmittelbar
der Férderung beglinstigter Zwecke dient.

Gemeinniitzig sind solche Zwecke, durch deren Erfiillung die Allgemeinheit gefordert wird. Die
Tatigkeit des Rechtstragers muss dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem, sittlichem oder
materiellem Gebiet nitzen und von einer selbstlosen (uneigennitzigen) Gesinnung der hinter
dem Rechtstrager stehenden Personen (Grlinder, Mitglieder) getragen sein. Dies gilt
insbesondere auch fiir die Férderung der Kunst und Wissenschaft. Der Begriff Allgemeinheit
ist nicht stets mit der gesamten Bevdlkerung gleichzusetzen, eine Einschrankung in sachlicher
oder regionaler Hinsicht ist grundsatzlich zuldssig. Der geférderte Personenkreis darf aber
nach den Rechtsgrundlagen des Rechtstragers (Statuten usw.) oder durch die tatsachliche
Geschaftsfuhrung (wie zB die Hohe des Mitgliedsbeitrages) nicht eng begrenzt oder dauernd
nur klein sein, auch wenn der Rechtstrager grundsatzlich Zwecke verfolgt, die als beglinstigt
anzusehen waren. Der von der Bw geférderte Personenkreis ist jedenfalls nicht eng begrenzt,
weder durch die Geschaftsflihrung, noch nach den Rechtsgrundlagen des Bw. Die Tatigkeit
des Bw stellt sich als gemeinnitzig in diesem Sinne dar. Die Tatigkeit ist eine auf kulturellem
Gebiet dem Gemeinwohl niitzende und so die Allgemeinheit férdernde.

Eine Korperschaft ist nicht schon dann gemeinniitzig, wenn sie tatsachlich gemeinniitzige
Zwecke verfolgt. Es kommt auch darauf an, dass sie eine Rechtsgrundlage besitzt, in der der
steuerbegtinstigte Zweck und die ausschlieBliche und unmittelbare Zweckverfolgung verankert
sind (VWGH 30.4.1999, 98/16/0317). Die Rechtsgrundlage der Kdérperschaft muss eine
ausschlieBliche und unmittelbare Betdtigung fir beglinstigte Zwecke ausdrticklich vorsehen
und diese Betatigung genau umschreiben. Dies bedeutet, dass die Merkmale der
AusschlieBlichkeit und der Unmittelbarkeit in der Rechtsgrundlage verankert sind (VWGH
30.4.1999, 98/16/0317). Des Weiteren miissen die Zwecke und die Art ihrer Verwirklichung,
dh die ideellen und die materiellen Mittel, so genau bezeichnet werden, dass allein auf Grund
einer Einsichtnahme in die Rechtsgrundlage der Korperschaft (Statuten, Satzung,

Stiftungsbrief, Gesellschaftsvertrag usw.) geklart werden kann, ob die Voraussetzungen fiir
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abgabenrechtliche Beglinstigungen gegeben sind. Die Rechtsgrundlage der Bw sind die oben
auszugsweise wiedergegebenen Statuten. Aus diesen geht die ausschlieBliche und
unmittelbare Verfolgung des gemeinntitzigen Zweckes der Forderung der Allgemeinheit auf
kulturellem Gebiet eindeutig hervor. Die Betdtigung ist ebenso genau umschrieben wie die
Aufbringung der Mittel.

Der Zweck, fir den das Vermdgen der Kérperschaft bei ihrer Auflésung oder bei Wegfall eines
beglinstigten Zwecks zu verwenden ist, muss schon in der Rechtsgrundlage so genau
bestimmt sein, dass auf ihrer Grundlage gepriift werden kann, ob der Verwendungszweck als
beglinstigt anzusehen ist. Eine ausreichende Vermdgensbindung liegt daher vor, wenn das
gesamte Vermégen vom Empfanger flir einen konkreten, abgabenrechtlich begtinstigten
Zweck oder aber flir gemeinniitzige, mildtatige oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 bis
47 BAO zu verwenden ist (also zumindest eine abstrakte Vermdgensbindung fiir
abgabenrechtlich beglinstigte Zwecke gegeben ist). Die Statuten des Bw sehen eine
entsprechende Vermdgensbindung vor und sehen bei Auflésung oder Aufhebung des Bw die

Verwendung verbleibenden Vermdégens ausschlieBlich fir begiinstigte Zwecke vor.

Die Korperschaft darf nach § 39 Z 2 BAO keinen Gewinn erstreben. Der Ausschluss des
Gewinnstrebens muss bereits in der Rechtsgrundlage verankert sein. Gewinnabsicht liegt dann
nicht vor, wenn durch die Betétigung kein Uberschuss, sondern héchstens Kostendeckung
oder das Erzielen von Einnahmen von vollig unbedeutender GréBenordnung angestrebt wird.
Tatsachlich auftretende, jedoch nicht erstrebte Gewinne (Zufallsgewinne) andern nichts am
Vorliegen eines Geschaftsbetriebes, nachhaltig anfallende Gewinne fiihren jedoch zur
Annahme eines - prinzipiell zum Verlust abgabenrechtlicher Begiinstigungen fiihrenden —
Gewinnbetriebes. In den Statuten des Bw ist der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht
verankert. Tatsachlich har der Bw in den Jahren 2000 und 2001 Gewinne bzw
Einnahmeniberschiisse iHv ATS 53.874,59 bzw ATS 269.494,43 erzielt. Diese Gewinne sind
nicht als unbedeutend anzusehen. Allerdings sind derartige Gewinne lediglich in diesen beiden
Jahren angefallen und sind jeweils einzelne, auBerordentliche Zuwendungen gewesen. Von
nachhaltig anfallenden Gewinnen kann keine Rede sein. Diese Gewinne waren daher als

Zufallsgewinne anzusehen.

Die Ubereinstimmung der tatsichlichen Geschéftsfiihrung mit der Rechtsgrundlage muss
nachgewiesen werden kénnen (VwWGH 26.5.1982, 13/0039/79). Diesem Zweck dienen die zu
fihrenden Aufzeichnungen liber die Einnahmen und Ausgaben bzw. die Buchfiihrung, weiters
Rechnungsabschliisse, Berichte von Rechnungspriifern, Wirtschaftspriifern, Tatigkeits- oder
Geschaftsberichte, Versammlungsprotokolle usw. Die tatsachliche Geschaftsfiihrung des Bw
findet in der Satzung Deckung und dient auch ausschlieBlich und unmittelbar der

Verwirklichung des begiinstigten Zweckes.
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Der Bw erfiillt alle in § 39 BAO aufgezahlten Voraussetzungen (Verfolgung ausschlieBlich
beglinstigter Hauptzwecke, Verneinung jeglichen Gewinnstrebens, Ausschluss einer Erfolgs-
und Vermogensbeteiligung der Mitglieder, sparsame Verwaltung, Bindung des
Restvermdgens). Es ist daher von einer ausschlieBlichen Forderung beglinstigter Zwecke
auszugehen.

Der Einnahmentberschuss ist daher steuerlich nicht beachtlich. Eine Festsetzung von
Korperschaftsteuer hat demgemaR nicht zu erfolgen.

Die Berufung erweist sich damit als berechtigt. Der angefochtene Bescheid war daher gem §
289 (2) BAO aufzuheben.

Wien, am 11. November 2010
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	Die Körperschaft darf nach § 39 Z 2 BAO keinen Gewinn erstreben. Der Ausschluss des Gewinnstrebens muss bereits in der Rechtsgrundlage verankert sein. Gewinnabsicht liegt dann nicht vor, wenn durch die Betätigung kein Überschuss, sondern höchstens Kos...

